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Sonderregelung durch das Gesetz vom 27.03.2020: Artikel 2 § 5 Absatz 2: Online-
Mitgliederversammlung 
 
Der Bundestag hat in dem Gesetz vom 27.03.2020 (Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht) unter 
anderem auch vorübergehend Sonderregelungen zu Vorschriften des zivilrechtlichen 
Vereinsrechts, welche im Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu finden sind, 
vorgesehen. Das Gesetz enthält nun Erleichterungen für Vereine, um deren 
Handlungsfähigkeit während der Corona-Krise aufrechtzuerhalten. Die neuen 
Sonderregelungen durch Gesetz vom 27.03.2020 zu den zivilrechtlichen 
Vereinsvorschriften gelten ab dem Tag der Gesetzesverkündung im 
Bundesgesetzblatt (27.3.2020) und bis zum 31.12.2021. 
Von den Erleichterungen profitieren eingetragene Vereine und nicht eingetragene 
Vereine gleichermaßen. 
 
§ 5 Absatz 2 schafft als Sonderregelung zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB die 
gesetzlichen Voraussetzungen, um auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der 
Satzung, „virtuelle“ Mitgliederversammlungen durchzuführen 
 
Hier der Wortlaut: 
§ 5 Vereine und Stiftungen  

• (2) Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann 
der Vorstand auch ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern 
ermöglichen, an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am 
Versammlungsort teilzunehmen und Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 
Kommunikation auszuüben oder ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung 
ihre Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich 
abzugeben. 

• (3) Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein 
Beschluss ohne Versammlung der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt 
wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten Termin mindestens die Hälfte der 
Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der Beschluss mit der 
erforderlichen Mehrheit gefasst wurde. 

 
Begründung und Erläuterung des Gesetzgebers zu den neuen Bestimmungen, 
auszugsweise 
Zu § 5 (Vereine und Stiftungen) 
 
Absatz 2 schafft als Sonderregelung zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB gesetzliche 
Voraussetzungen, um auch ohne ausdrückliche Ermächtigung in der Satzung, 
„virtuelle“ Mitgliederversammlungen durchzuführen und auch Mitgliedern, die nicht an 
der Mitgliederversammlung teilnehmen, zu ermöglichen, ihre Stimmrechte 
auszuüben. 
 
Mitgliederversammlungen sind nach § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB, soweit in der 
Satzung nichts Abweichendes geregelt ist, an einem bestimmten Versammlungsort 
durchzuführen, an dem sich die Mitglieder zusammenfinden. Mit § 5 Absatz 2 
Nummer 1 wird Vereinen ermöglicht, abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 BGB 
auch „virtuelle Mitgliederversammlungen“ durchzuführen, an denen sich die 
Mitglieder im Wege elektronischer Kommunikation zusammenfinden und ihre 
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Mitgliedsrechte ausüben. Dabei ist auch möglich, dass ein Teil der Mitglieder oder 
Vorstandsmitglieder an einem bestimmten Ort zusammenkommt und andere 
Mitglieder an der Mitgliederversammlung im Wege elektronischer Kommunikation 
teilnehmen. 
 
§ 5 Absatz 2 Nummer 2 gibt dem Verein die Möglichkeit, auch eine vorherige 
schriftliche Stimmabgabe für Mitglieder zuzulassen, ohne dass sie an der 
Mitgliederversammlung teilnehmen müssen. Die Mitglieder müssen ihre Stimme vor 
Beginn der Mitgliederversammlung gegenüber dem Verein abgegeben, damit sie bei 
der Beschlussfassung in der Mitgliederversammlung berücksichtigt werden können. 
 
§ 5 Absatz 2 Nummer 3 erleichtert als Sonderregelung die Beschlussfassung der 
Vereinsmitglieder im Umlaufverfahren. Abweichend von § 32 Absatz 2 BGB wird 
nicht mehr für alle Beschlüsse die Zustimmung aller Mitglieder gefordert. Im 
Umlaufverfahren können Beschlüsse mit der erforderlichen Mehrheit nach dem 
Gesetz oder der Satzung getroffen werden. Allerdings nur dann, wenn alle Mitglieder 
beteiligt wurden und bis zu dem vom Verein festgesetzten Termin mindestens die 
Hälfte der Vereinsmitglieder im Umlaufverfahren ihre Stimme abgegeben haben.  
 
Nicht geändert werden die im Gesetz oder der Satzung geregelten 
Mehrheitserfordernisse. Soweit in der Vereinssatzung nichts Abweichendes geregelt 
ist, ist für die Zweckänderung weiterhin nach § 33 Absatz 1 Satz 2 BGB die 
Zustimmung aller Mitglieder erforderlich, für Satzungsänderungen gilt die Drei-
Viertel-Mehrheit nach § 33 Absatz 1 BGB, soweit in der Satzung keine andere 
Mehrheit geregelt ist.  
 
Die Stimmabgabe durch die Mitglieder muss nicht mehr schriftlich im Sinne des § 
126 BGB erfolgen, sondern ist auch in Textform nach § 126b BGB möglich, das heißt 
anstelle einer eigenhändig unterschriebenen Erklärung, die dem Verein im Original 
zugehen muss, ist auch eine Stimmabgabe z. B. durch E-Mail und Telefax möglich. 
 
 


